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NEWS 
Ab dem 1.1.2011 ist das neue Ab dem 1.1.2011 ist das neue Ab dem 1.1.2011 ist das neue Ab dem 1.1.2011 ist das neue     

UIDUIDUIDUID----Gesetz in Kraft getretenGesetz in Kraft getretenGesetz in Kraft getretenGesetz in Kraft getreten     

 

 

 

 

Jedes Unternehmen in der Schweiz bekommt eine einheitliche Unternehmens-Identifikationsnummer (UID-

Nummer)  zugeteilt. Diese Nummer sollte den Unternehmen im Verlaufe des ersten Semesters 2011 bekannt 

gegeben werden. 

 

Ziel dieser Gesetzesreform ist es, eine effektivere Koordination zwischen den Verwaltungen, wie z.B. der Eidg. 

Steuerverwaltung und dem Handelsregister herzustellen und somit auch Aufwandeinsparungen zu erreichen. 

Die Identifikationsnummer wird Ende 2013 die aktuelle MWST-Nummer ersetzen. Sie können weiterhin die alte 

MWST-Nummer brauchen oder diese parallel zur neuen UID-Nummer aufführen. Das Handelsregisteramt 

arbeitet zur Zeit noch nicht mit dieser UID-Nummer. 

  

Die UID-Nummer hat das Format CHE-123.456.789. Sie besteht aus neun Ziffern und wird zufällig zugeteilt. 

"CHE" steht für die Landesidentifikation Schweiz. Die Handhabung ist ganz einfach: Ist eine Firma im MWST-

Register sowie im Handelsregister eingetragen, so bekommt die UID-Nummer eine Ergänzung  "HR/MWST" 

(z.B. CHE-123.456.789 HR/MWST). Wird die Firma im MWST-Register gelöscht, wird die Ergänzung "MWST" 

gestrichen (z.B. CHE-123.456.789 HR). Die Nummer bleibt jederzeit erhalten, nur die Ergänzung kann sich 

ändern.  

 

Wir empfehlen Ihnen, zukünftig den Hinweis der neuen UID-Nummer auf Ihrem Briefpapier, Ihren Rechnungen 

und Quittungen zu vermerken. 

 

Falls Sie nicht auf die Mitteilung Ihrer UID-Nummer warten möchten, dann konsultieren Sie bitte 

die Homepage, www.uid.admin.ch, dort können Sie Ihre UID-Nummer abrufen. 

 

Bei Fragen zur UID-Nummer stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Zürich, im März 2011/be 


